
Zeitschrift: Historischer Kalender, oder, Der hinkende Bot

Band: 236 (1963)

Rubrik: Eisenbahnverkehr

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 16.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


(£t[enbatym)erïeï)r
Villette für Cinjelreifen

1. Villette einfadjet gahrt, gültig 2 Sage, leine Ver»
längerung.
2. Villette für §iit= unb Stutffafjrt, gültig 10 Sage, 25 %
(Ermäßigung. Verlängerung auf 17 ober 24 Sage gegen
Îluf3at)lung
3. 2Binter=SonntagsbiIlette. 3nt SBinter toerben über
bas SBocßenenbe oerbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
4. Munbfaljrtbillette, für beftimmte Slunbreifen, mit
ober ohne (Einbezug oon ÎBanberftreden, gültig 10 Sage,
ca. 25 % (Ermäßigung. Verlängerung ber (Seitungsbauer
rote Sietourbillette.
5. gerienbillette, für Slunb« ober reine Sin» unb 31üd»
fahrten, gültig 1 SJtonat. Verlängerung um ein«, 3wei«
ober breimal 10 Sage (Slufjaljlung in 2. HI. gr. 5.— pro
SOîal). Sas gerienbillet ift etroas teurer als bas Stetour«
billet, berechtigt jebod) 3um Se3ug oon 5ÎIusflugsbilletten
3u ftart ermäßigten greifen (Vaßn,Schiff unb fffoftauto).
Sie bürfen einen Hreis oon 40 km um ben SBofjnort bes
Steifenben nicht berühren. 3ufaßtarten für je brei weitere
Slusflugsbillette 3U ermäßigtem E|3reis (fßreis: gr. 4.—
für bie 2. Hl.).

Stilette für (Sruppenreifett
6. gamiltenreifen. fflSenn an ber Steife minbeftens Vater
unb SJtutter unb ein Hinb unter 25 3al)ten b,;iu. Vater
ober SJtutter unb 3toei Hinber unter 25 3aßren teilnehmen,
coirb auf (Srunb eines befouberert Slusweifes, ber an ben
Sillettfdjaltern erhältlich ift, eine gahroergünfiigung
geroährt.
7. ©efellfdjaften. Start oerbilligte Villette für beliebige
Steifenbengruppen oon toenigftens 8 fßerfonen, gültig
10 Sage. SJtöglichteit 3ur (Ein3ell)in« ober Stücfreife. (Es

lönnen auch Schiffs« unb Slutoftreden einbe3ogen toerben.

8. Schulen unb ©ruppen oon Jugenblidjen. SJlinbeft-
beteiligung 7 Schüler ober gugenblidje unb 1 Hehrer
ober Heiter.

Ülbonnemente
9. Stredenahonnemente, allgemein erhältlich :

- Serie 10, perfönlid), für unbefchränfte fahrten;
- Serie 11, perfönlid), für täglich 1 Sin« unb Siüdfahrt;
- Serie 12, perfönlid), für unbefchränlte gahrten an

Sßerttagen
- Serie 13, perfönlich, für 1 Sin« unb Stüdfaßrt an

SBerltagen
- Serie 15, unperfönlid), für 20 einf. fahrten in 33Jton. ;

- Serie 16, perfönlich, für 10 Sin« unb Stüdfahrten in
3 SJtonaten ;

- Serie 18, perfönlich,für 5<çjin»u.Sîûdfahrtenin3SJÎon.

(Erhältlich gegen befonberen Slusweis für Sdjüler unb
flehrlinge :

- Serie 20, perfönlich, für unbefchränlte (fahrten;
- Serie 26, perfönlich, für 10 Sin« unb Stüdfahrten in

3 SJtonaten.

10. ©eneralabonnemente, 1 SJtonat gültig, lönnen burd)
Sin3ulöfung unmittelbar anfchließenber Staten bis 3U
einem gaßr fortgefeßt werben. (Es beftefjen aud) gaßres»
abonnemente gegen Var3aßlwng. Sie berechtigen auf bem
gan3en SVV»3teß unb jenem oon mehr als èo lon3effio«
nierten Vaßn« unie Schiffahrtsunternehmungen 3U belie«
bigen geehrten. Jluf ben meiften bem ©eneralbereicß nicht
angehörenben Verg« unb Souriftenbahnen fowie auf ben
meiften îlutomobillinien berechtigen fie 3um 23e3ug oon
Villetten 3um halben greife.
11. £jaIbtaxabonnemente, gültig 1, 3 unb 12 SJtonate.
Sie berechtigen 3um Vesug einer unbefcßränlten Slnsaßl
Villette beliebiger HIaffe 3um halben tpreis auf einem
Steß oon runb 14000 km Vaßn«, Sdjiffs« unb îluto»
mobillinien. Saäu lönnen beliebig 3ufaßlarten mit 5 unb
10 ©eneralabonnementstagen 3ugelöft roerben, bie an ben
ein3elnen frei wählbaren Steifetagen 3U unbefd)ränlten
(fahrten toie bas ffieneralabonnement berechtigen.
12. Steßabonnemente, gültig 3 SJtonate, oerlängerbar
mit oierteljährlichen Staten bis 3U einem 3abr. (Es roerben
auch barbe3ahlte gahresabonnemente ausgegeben. Sie
berechtigen für ein Steß, bas ber Steifenbe felbft beftimmt,
minbeftens aber für 100 km, 3U beliebigen (fahrten.
13. Vermietung oongaßrräbcrn. (Die Steifenben lönnen
bei getoiffen Stationen ber SVV unb einiger ton«
3effionierten Vahmmterneßmungen ffahrräber mieten.
Stäßere Sluslunft erteilen bie Stationen.

Steifegepöd unb (Expreßgut

14. Steifegepäd (Vaffagiergut). îlufgabe bis toenigftens
15 SJtinuten cor Slbfaßrt bes nächften 3uges. gradjt für
minbeftens 10 kg ungeachtet berîln3al)IftoIIi. Veförberung
mit Veifonen« unb Scf)nell3ügen. Scßnellfte Veförbe»
rungsart. Sie ffracht muß oomîlufgeber be3ahlt toerben.
15. ©rpreßgut. (Es roirb bie gleiche 3rad)t erhoben toie für
©epäd. Veförberung mit Verfonensügen. îlbreffieruitg
an einen beftimmten (Empfänger mit befonberem gelbem
SIbreßformular. (Es toerben als (Erpreßgut nur ©egen»
ftänbe angenommen, bie fich für ben rafeßen (Ein« unb
îluslab eignen. Sie gradjt muß oom îlufgeber be3al)lt
werben. Stadpraßmebelaftung 3uläf fig.

©üter
16. (Eilgut. Stafdjefte Veförberungsart für ©üter, bie
nicht als (Erpreßgut aufgegeben werben. ffracht3al)lung
burd) ben îlbfenber ober (Empfänger. îlufgabe mit (Eil-
gutfrachtbrief. Veförberung mit fßerfonen« unb (Eilgüter«
3ügen. Stacßnahmebelaftung 3uläffig.
17. gradjtgut. Vefonbers geeignet für nicht brittgenbe
Senbungen. îlufgabe mit grachtgutfracßtbrief. Ve»
förberung mit ©ütet3ügen. gracßtsaßlung burd) ben îlb»
fenber ober (Empfänger. Stachuahmebelaftung guläffig.
18. Bahn=©amtonnage«$ienft (BCD). Surch biefen
Sienft werben ca. 7000 Ortfcfjaften unb ÎBeiler in ber
Scßwei3 an bie birette Vahn«ÎIbfertigung oon (Erpreß»
gut, (Eilgut unb grachtgut angefcßloffen.
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Eisenbahnverkehr
Billette für Einzelreisen

1. Billette einfacher Fahrt, gültig 2 Tage, keine Ver-
längerung.
2. Billette für Hin- und Rückfahrt, gültig 10 Tage, 25 °/->

Ermäßigung. Verlängerung auf 17 oder 24 Tage gegen
Aufzahlung
3. Winter-Sonntagsbillette. In: Winter werden über
das Wochenende verbilligte Sonntagsbillette ausgegeben.
4. Rundfahrtbillette, für bestimmte Rundreisen, mit
oder ohne Einbezug von Wanderstrecken, gültig 10 Tage,
ca. 25 ^ Ermäßigung. Verlängerung der Geltungsdauer
wie Retourbillette.
5. Ferienbillette, für Rund- oder reine Hin- und Rück-
fahrten, gültig 1 Monat. Verlängerung um ein-, zwei-
oder dreimal 10 Tage (Aufzahlung in 2. Kl. Fr. 5.— pro
Mal). Das Ferienbillet ist etwas teurer als das Retour-
billet, berechtigt jedoch zum Bezug von 5Ausflugsbilletten
zu stark ermäßigten Preisen <Bahn,Schiff und Postauto).
Sie dürfen einen Kreis von 40 bin um den Wohnort des
Reisenden nicht berühren. Zusatzkarten für je drei weitere
Ausflugsbillette zu ermäßigtem Preis (Preis: Fr. 4.—
für die 2. Kl.).

Billette für Gruppenreisen
6. Familienreiseu. Wenn an der Reise mindestens Vater
und Mutter und ein Kind unter 25 Jahren bzw. Vater
oder Mutter und zwei Kinder unter 25 Jahren teilnehmen,
wird auf Grund eines besonderen Ausweises, der an den
Billettschaltern erhältlich ist, eine Fahrvergünstigung
gewährt.
7. Gesellschaften. Stark verbilligte Billette für beliebige
Reisendengruppen von wenigstens 8 Personen, gültig
10 Tage. Möglichkeit zur Einzelhin- oder Rückreise. Es
können auch Schiffs- und Autostrecken einbezogen werden.

8. Schulen und Gruppen von Zugendlichen. Mindest-
beteiligung 7 Schüler oder Jugendliche und 1 Lehrer
oder Leiter.

Abonnemente
9. Streckenabonnemente, allgemein erhältlich:
- Serie 10, persönlich, für unbeschränkte Fahrten;
- Serie 11, persönlich, für täglich 1 Hin- und Rückfahrt?

- Serie 12, persönlich, für unbeschränkte Fahrten an
Werktagen

- Serie 13, persönlich, für 1 Hin- und Rückfahrt an
Werktagen

- Serie 15, unpersönlich, für 20 eins. Fahrten in 3Mon.
- Serie 16, persönlich, für 10 Hin- und Rückfahrten in

3 Monaten?
- Serie 18, persönlich, für 5 Hin-u. Rückfahrten in 3 Mon.

Erhältlich gegen besonderen Ausweis für Schüler und
Lehrlinge:
- Serie 20, persönlich, für unbeschränkte Fahrten?
- Serie 26, persönlich, für 10 Hin- und Rückfahrten in

3 Monaten.

10. Eeneralabonnemente, 1 Monat gültig, können durch
Hinzulösung unmittelbar anschließender Raten bis zu
einem Jahr fortgesetzt werden. Es bestehen auch Jahres-
abonnemente gegen Barzahlung. Sie berechtigen auf dem
ganzen SBB-Netz und jenem von mehr als 60 konzessiv-
nierten Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen zu belie-
bigen Fahrten. Auf den meisten dem Eeneralbereich nicht
angehörenden Berg- und Touristenbahnen sowie auf den
meisten Automobillinien berechtigen sie zum Bezug von
Billetten zum halben Preise.
11. Halbtaxabonnemente, gültig 1, 3 und 12 Monate.
Sie berechtigen zum Bezug einer unbeschränkten Anzahl
Billette beliebiger Klasse zum halben Preis auf einem
Netz von rund 14000 km Bahn-, Schiffs- und Auto-
mobillinien. Dazu können beliebig Zusatzkarten mit 5 und
10 Generalabonnementstagen zugelöst werden, die an den
einzelnen frei wählbaren Reisetagen zu unbeschränkten
Fahrten wie das Eeneralabonnement berechtigen.
12. Netzabonnemente, gültig 3 Monate, verlängerbar
mit vierteljährlichen Raten bis zu einem Jahr. Es werden
auch barbezahlte Jahresabonnemente ausgegeben. Sie
berechtigen für ein Netz, das der Reisende selbst bestimmt,
mindestens aber für 100 km, zu beliebigen Fahrten.
13. Vermietung von Fahrrädern. Die Reitenden können
bei gewissen Stationen der SBB und einiger kon-
zessionierten Bahnunternehmungen Fahrräder mieten.
Nähere Auskunft erteilen die Stationen.

Reisegepäck und Expreßgut
14. Reisegepäck (Passagiergut). Aufgabe bis wenigstens
15 Minuten vor Abfahrt des nächsten Zuges. Fracht für
mindestens 10kg ungeachtet derAnzahlKolli. Beförderung
mit Personen- und Schnellzügen. Schnellste Beförde-
rungsart. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt werden.
15. Expreßgut. Es wird die gleiche Fracht erhoben wie für
Gepäck. Beförderung mit Personenzügen. Adressierung
an einen bestimmten Empfänger mit besonderem gelbem
Adreßformular. Es werden als Expreßgut nur Gegen-
stände angenommen, die sich für den raschen Ein- und
Auslad eignen. Die Fracht muß vom Aufgeber bezahlt
werden. Nachnahmebelastung zulässig.

Güter
16. Eilgut. Rascheste Beförderungsart für Güter, die
nicht als Expreßgut aufgegeben werden. Frachtzahlung
durch den Absender oder Empfänger. Aufgabe mit Eil-
gutfrachtbrief. Beförderung mit Personen- und Eilgüter-
zügen. Nachnahmebelastung zulässig.
17. Frachtgut. Besonders geeignet für nicht dringende
Sendungen. Aufgabe mit Frachtgutfrachtbrief. Be-
förderung mit Güterzügen. Frachtzahlung durch den Ab-
sender oder Empfänger. Nachnahmebelastung zulässig.
18. Bahn-Camionnage-Dienst (tZ<lO). Durch diesen
Dienst werden ca. 7000 Ortschaften und Weiler in der
Schweiz an die direkte Bahn-Abfertigung von Erpreß-
gut, Eilgut und Frachtgut angeschlossen.
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